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H- ,.,151f1.h: Beilagen zu dm s!enographischen Protokollen! des Nationalrates ._. - . . ;_.,-----
. XIII. GesetzgebuD~S!)e~:cde .. 1 

j\ R.epublik Österreich 
\'lien, . den 1. SeIli2gmber 1972 • DEU BUNDESKANZLER 

A ... "'1 den 

P~äsidenten des Nationalrates 

Wie n 

Die Abgeord~aten Regensburger, Harwalik und 

Genossen haben an mich ... folgeDde Anfraee gerichtet: 

11 Anläßlich der Lälider'konferenz der Gewerl:schaft 

der öffentlich 13ediensteten Anfang April! vorigen (Jahres 

. hat ,,11e Bundossektion Pensionisten den Antrag gestellt, 

'\ Übergangsbestimmungen zu-r. 2q. Gehal tsgesetz-Novelle 

zu schaffen und dar.1it jenen Lehrern und Bea.mten, die 

anläßlich des Ube::trittes in den Ruhestand die Dienst­

alterszulage er:-halten ho.ben, diese auch erhalten 'uJ.eiben. 

'Dieser 1~,,1":::(:},g v/'')-r:'de damals dem Vorstand zur Pr-iifur;; 

bezüglich dc~.: Aus'dirh.Llngp;n auf andere Besoldul1gsgru,ppen 

zugewif'sen. SOvleit bekannt ist, hat die 'Bundessektion 

Pensionisten dieses Problem \'18 i ter veri'o:-tgt, eÜh3 en t·­

sprechende Änderung der Situation wurde i aber ','fahrschein·· 

lich deshalb nicht durchgeführt, weil dies eine Durch­

brecbungdes Syr; ~ems tIer i,'berJ.ei tung von L 2 b nach 

L 2 Cl. bedeutf;l. \'lürde. 

Die gefertigten Abgeordneten richten daher an den 

Herrn Bundeslc2.nzler die 

A n fra g,e : 

Sind Sie, Herr Bundeskanzler, bereit vorzusorger.., 

daß jene Lehrer,die'in Genuß der Dien~talterszulage in 

den Ruhestand treten,diese auch behalten?tI 
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Zu dieser Anfrage beehre ich mlch mitzuteilen: 

Durch die 20. Gehal t~gesetz-Novelle w1.lJ:,den den 

JJehrern an Volks-, Haupt-, Sonder-unO. 2~rufsschulen neue 

Bezüge zugestanden~ Diese neuen Bezüge seIlten die durch 

uie Schulreform einge~~:i.hrte Ausbildung dieser IJeh:.:-ar an 

den 1'2..d.a.gogischen Akademien berücksichtigen. Über Vlunsch 

und auf Gnl.1.ld von Forderungel'i der Lehrer vrurde die se neue 

Besoldung nicht nur den Lehrern zUG~f3~a.nden, die die neue 

Ausbildung absolviert haben, sondern auch den bereits vor­

handenen IJehrern, mit der bisher üblichen Ausbildung an , 
J,JehrerbilduTIgsanstalten. Die Neuregelung der Bezüge I 0.ie auf 

die vorhandenen Lehrer in Etappen, die bis 1974· laufen, 

angevrendet vrerden sollen, erstreckt sich darüber hinaus 

aber auch auf Lehrer t die im Zeitpunkt der Einfüorunz der 

Pädagogiscb~n Akademien bereits in Pension vmren. Auch" . , , 

für sie gilt die bis 197.4 vorgesehene Et .... ;.)1penlösung ,. Ab 

diesem Zeitpunkt \.,~rden sie aber pensionsrechtlich (bz~'l. die 

vorhanrl.enen Lehrer besoldungsrechtlic~) :::;0 boüandel t, 
als ob sie während ihr(~r ganzen Dierlf'!tzeit be::e5.ts in 

dem Besoldungsscherna ernannt gewesen wären, das nu.nmehr 

der :E€'soldung der Lehrer an Pädagogiscl~en Akademien ent­

spricht" 
Die Überleitung in das neue Besoldungsschema sieht 

vor, daß die verlängerte Ausbildung der ::::'~hreT' an 

Pädagogischen Akademien (2 Jahre nach !'Iatura) diesen 

Lehrern gegenüber den Lehrer~, die aus den früheren Lehrer­

bildungsanstalten k8.I!len und nunmehr auch in die Ver­

wendungsgruppe der Lehrer, die an Pädagoeischen .Akademien 

ausgebildet sind, übergeleitet \'lerden, nicht zum nachteil 

gereichen soll. Die ab der Reifeprüfung gezählte Diens·t­

zeit der Lehrer r.Jit der alten Ausbildung, \-ru.rde daher 

für die Dienstzeit der Lehrer mit der neuen Ausbildung 

um 2 Jahre gekürzt. Das, kann bewirken, Jaß für einen 

.~ 

... . 
J 
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Lehrer des RU"(l')standes im alten J3esoldungsschema die 

Die~stalters~ulage wegfällt, weil er bei der Über­

stellung im neuen Besold'A.':lgsschema eine Dienstalters­

zulage noch nicht hat. I~r vrird jedoc~\ im neuen Be­

soldungsschema so behandelt, als ob er seit eh und je 

in diesem ~p~oldungsschema gewesen wäre. Eine andere 

Behandlung, etvt[l die }3elassung einer DAZ ne ben den 

\-'181 taus hör..erE!i~ J3ezüge:n der üeuen Verwendungsgruppe 

\orurde dem Pensionisten mit dnr alten Ausbild'J.ng besser­

stellen als in alle Zukunft ein Lehrer mit der nsuen 

Ausbildung und volle-i Dienstzeit gestellt wäre. Über­

dies darf ich darauf hi~weisen, daß der.Bezugsge-

winn bei der Überlei tung Ül "die Ver\vendungsgruppe L 2a 

so becleutend i8"': ~ daß er- die DAZ in der Verw-endungs­

gruppe L 2b bei weitem übersteigt. 

_9 

,/ 

\- ./1 /l 
/-0' v 

// 
l/ 

\ 
! 
I 

698/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 3 von 3

www.parlament.gv.at




